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zu bewältigen, und denselben so in sich aufzunehmen und zu

verarbeiten, daß er recht des Lehrers Eigenthum geworden ist,

und er ganz mit ihm schalten und walten kann. Wer so sich

vorerst den Stoff zu eigen gemacht hat, dem wird es kaum schwer

mehr werden können, ihm eine angemessene Form und Gestalt

zu geben, in welcher er auch den Kindern leicht zum Eigenthum
werden kann. Und wird es immer noch der fremden Methode
bedürfen? Es kann bisweilen der Fall sein, daß dieselbe zuläßig
und anwendbar ist; mit glücklichem Erfolge aber gewiß allemal

nur dann, wenn jene Stoffaneignung und Durchdringung voraus
gegangen ist. AI.

Worin auch noch gespart werden sollte in unserer

Forstwirthschaft.

In unserm Kanton geschieht die Holzerndte noch größten-

theils so, daß im Walde wegen Bequemlichkeit des Hiebes mehrere

Fuß hohe Stöcke zurückgelassen werden, die in der Folge
Niemand benutzt und verfaulen. Wenn für den einzelnen Partikularen

die zurückgelassene Holzmenge äußerst gering erscheint, so

ist sie im Umfang des Kantons von bedeutendem Werthe.

Im Forstkreise Disentis sind im Jahre 1854 für den

Gemeindsverbrauch :

2511 Stämme Bau- und
3686 Stämme Brennholz zur Fällung gekommen.

Nimmt man nun an, daß die Stämme im Allgemeinen
2^ hoch über der Erde gefällt wurden und der durchschnittliche

Durchmesser des Bauholzes sei 14 und der des Brennholzes
19 Zoll, so beträgt die zurückgebliebene Bauholzmasse 7533

à 15 Et Fr. 1129. 95
wie des Brennholzes 17281,6 C', à 72 C' per

Klafter à 4 Fr „ 966. -
Also zusammen die Summe von Fr. Fr. 2639. 95



- 63 -
Würde man das ebenfalls zurückbleibende Wurzelholz in

Rechnung bringen, welches aber nur in wenig geneigten Flächen

vorthcilhaft gewonnen werden könnte, so würde sich die Summe

vom unbenutzten Holze um ein Beträchtliches vermehren. Warum

also die Stämme nicht bis hart auf die Wurzel schlagen?

N. ck.

Literatur.
Blatt XX der großen Schweizerkarte. Heraus¬

gegeben vom eidg. Militärdcpartement.
Unter Oberleitung des Generals Düfour in Genf ist nun

auch das Blatt XX unserer schweizerischen auf genauen
trigonometrischen Vermessungen beruhenden Militärkarte herausgekommen.
Dasselbe umfaßt von unserm Kanton Alles was vom Piz
d' Arblasch im Oberhalbstein bis zum Mont Cotschen südlich liegt,
also den südlichsten Theil des Oberhalbsteins, Avers,
Bergell, Puschlav und das O b e r e n g a d i n bis gegen
Bevers. Die stolze Berninagruppe bildet den Mittelpunkt.
Auch dieses Blatt ist wie alle frühern mit ebenso großer
Genauigkeit aufgenommen als gestochen und es gilt hierüber, was
wir schon im vorigen Jahrgange p. 105 bemerkt haben.

Der Preis ist für die Sorgfalt der Arbeit beispiellos billig.
Das große Blatt fast 2^ hoch und 3^ breit kostet nur Fr. 4.
Je bekannter man mit den Gegenden ist, desto lieber schaut man
die Karte immer wieder von Neuem an und freut sich ebenso
die Form der Gebirge bis zum kleinsten Hügel herab, als jeden
Weiler, jedes Maiensäß, jede Alpe, jeden Bach und jeden Weg
so schön und scharf vor sich hinzeichnet zu sehen.

Chronik des Monats März.
Politisches. Die von den Gemeinden durch Mehrheit

angenommene neue Zivilprozeßordnung ist mit dem l. März
in Kraft getreten. Durch sie sind aufgehoben: l, die Gerichtsordnung

des Obersppellationsgerichts vom Zahr 1835; 1, die
Bezirksgerichtsordnung (1818); 3 das provisorische Regulativ für das
Verfahren vor Kreis- und Bezirksgerichten (1851); 4. daS Gesetz über
Rekurse (185g); 5. das besondere Gesetz über das Offenrecht (185(1);
6. das Gesetz über Provokationsklagen (1852); 1, daS Gesetz über die

Kompetenz der Gerichtsbehörden in Zivilsache» (1850).


	Worin auch noch gespart werden sollte in unserer Forstwirtschaft

